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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und N Pe ri'
Mitglieder» der gesezgebeàn Räthe der helvetischen Republik.

Band II. X->. XssIX. Luzern, Januar. 179Y.

Die Subscribenten, welche mit 4 Franken auf die erste Hälfte des zweiten Bandes des
Republikaners pränumerirt haben, werden ersucht, für die zwcire.Halste desselben,
die mit dem s i sten Stük den Anfang nimmt, die Pranumeranon mit vier Franken
einzusenden.

Vollziehungsdirektorinm.
Bothschaft über die Zunftgüter.

Das Vollziehttnqsdirektorium der helvetischen
einen und untheilbarcn Republik an den
grossen Rath.

Luzern den 2zten Christmonat 1798

Mit einer gesezlichen Entscheidung über die in
verschiednen Städten der Republik vvààm: Zimft-
guter beschäftigt, habt Ihr bereits vor gersmner
Zeit das Vollziehungsdireltorium zur Einsammlung
und Mittheilung dersenigen Angaben eingeladen, wcl-
che die Entstehungsart, das Eigenthumsrecht und den
ursprünglichen oder hmzmzckÖMMnen ?wek dieser be
sonder» Gattung von Gemeingut, aunftnandersetzen
können. Ihr habt zu dem Ende eine ckhe von Fra-
gen aufgeworfen, deren Beantwort ng, so wie sie

von den Verwaltnngskammern der verschiedenen Kam
tont eingekommen ist. Euch hiemit in ihrem Haupt
inhalte vorgelegt wird. Die ubereinstmm-ende Bee
schaffcnheit derselben scheint her die Natur und Dee
siimmung der Zunstgütcw keinen Zweifel übrig zu läse
sen, und zu folgendem Resultate zu führ.n>.

Die Zünfte, oder sogenannten. Gesellschaften hae
den vermuthlich überall ihre;, Ursprung von den
Handwerksmnungen gcnonmicn, dürfen aber nach jbe
rer in spätern Zeiten erhalrnen Verfassung nicht mehr
mit denselben verwechselt werden. Zwar behielten sie
neben der daher entstandenen Benennung immer noch
tinige, besonders bei der Aufnahme in die Genossen-
Shaft sichtbare Beziehungen auf Handwcrkszü.-fte und
Innungen; allein schon' frühe müssen sie von ihre»'
anfänglichen Zwecke abgewichen, und zu bloß politi
schen oder bürgerlichen Cvrporationen gewcrden seyn.
So hatten in den sieben ehmaligen Hauptstädten,

dem Sitze der Aristokratien, zu Baftl, Bern, Frybnrg,
Luzern, Schassh'auftn, Solothurn und Zürich, die
Zünfte einen mehr oder weniger bedeutenden Antheil
an der Regierung, der zwar an den mehrsten dieser
Drte unter alîmahligem Verschwinden der republika-
nischen Formen immer mehr geschmälert, und zulezt
auf einen blossen Sss?atten znrükgcbracht war. Aber
auch m verschiednen Städten, die keine Souverain»
tatsrechte auszuüben hatten, befanden sich als Nach-
bilder der erster», dergleichen Corporationen, und star»
den auch wohl zu der Verwaltung des gemeinen Stavrs
Wesens in dem nämlichen Verhältnisse wie die arifio-
kratischeu Zünfte zu der allgemeinen Stacttsvcrwal-
tung; neben St. Gallen, das den.Uebergang von der
einen dieser beiden Klassen zur andern macht, sind
die Städte Thun, Burgdorf, Bremgartm, Brugg,
Stein und Diessenhofen m diesem Falle> ohne jedoch '

in ihrer innern Zunftvcrfassung eine ivesenkliche Verü
schiedenheit von den Hauptstädten darzubieten, aus-
genommen daß in einigen derselben die erwähnten Cor?
porationen zulezt ganz zweklose Verbindungen m.v
ausser allem Einflüsse auf das gemeine Wesen der
Bürgerschaft waren.

Das Eigenthum dieser Zünfte, das bei sen einen
kaum zu den nothwendigsten Auslagen hinreichte, be-
lauft sich hingegen bei andern auf beträchtliche Sc in-
men; aber nirgends fiât sich eine Spur, daß das-
selbe anders als durch Beitrage der Genossen und
durch Geschenke oder Vermächtnisie für die Genossen-
schaft entstanden und gehäuft worden sey; nur allein
die Schisserzimft zu Solothurn, die eine Art von Was-
erzoll zu beziehen hatte, macht hievon eine Ausnahme.

Sonst wessen alle Kennzeichen des Prieateig" ssun.s
in den Zunftgütern zusammen; Entstehung derselben
äus den Abgaben der Theilhaber, auoschliessende Be-
simmung für die Zunstgenossen und eigne unbeschränkte

Verwaltung, die sich bis auf die. Bcfug.iiß die Cap's,



kalfonds anzugreifen oder gar zu erschöpfen, ausdehnte;
und beinahe durchgchends keiner Art von Oberaufsicht
von Seite des Staates unterworfen war. In der
Verwendungsart selbst aber stößt man auf wesentliche
Verschiedenheiten; zunächst, und anfangs vermuthlich
allein, betraf sie die unentbehrlichsten gesellschaftlichen
Ausgaben, als die Unterhaltung der Versammlung^
vrtèr, die Bestellung des nothwendigen Dienstes u. d.;

-bei zunehmendem Vermögen ward theils für das
Vergnügen der Lebenden durch Trinkgelage, theils
durch kirchliche Stiftungen für die Ruhe der Abge-
schiednen gesorgt, und erst späterhin sezte eine weisere
Oekonomie, und die Auslassung aller entbehrlichen
Auslagen, die Zünfte mehrerer Städte in den Stand,
von dem Ertrage ihrer Güter einen gemeinnützigen
und wohlthätigen Gebrauch zu machen. Neben ver-
schiednen einer Gemeinde zukommenden Ausgaben, wie
für Löschansialten, Polizeiwachen u. dgl., welche die

Zünfte zu Basel und Zürich bestritten, ward so wie

zu Fryburg «und Solothurn, ein Theil ihrer Einkünfte
zur Armenunterstütznng verwendet, die ordentlicher
Weise auf die Mitglieder der Corporation eingeschränkt
blieb, in ungewöhnlichen Fällen sich aber auch auf
Hilfsbedürftige ausser derselben, als Vrandbeschädigte
und Verunglükte ähnlicher Art erstrekte, oder in Be-
förderung allgemein nüzlicher Anstalten übergieng.

In Bern war dieß so sehr die allgemeine und Haupt-
fachliche Bestimmung der Zunftgüter, daß sie insge-
sammt das eigentliche Armengut dieser Gemeinde aus-
machten, und die Zünfte gegenwärtig als Abtheilung
aen derselben anzusehen sind, deren bestimmter Zwek

für eine jede die Versorgung ihrer dürftigen Mttglie-
Her ist, die hier aus mehrern Armenkassen, so wie bei

ondern Gemeinden aus einer einzigen geschieht.
Bei dieser Lage der Sache wird es, Bürger Ge-

sezgeber, nicht schwer fallen, eine derselben angemeßne

Entscheidung zu nehmen. Ihr werdet das Eigenthum
Scr Zunftgüter für die Genossen dieser Csrporationen
anerkennen, wie Ihr das Gcmeineigenthum überhaupt
anerkannt habt. Ihr werdet durch die Aufhebung der

leztern, insofern sie nur politische Zwecke hatten, un-
nütze ober schädliche Ueberbleibsel einer umgestürzten

-Ordnung der Dinge verschwinden machen, indem Ihr
dieselben zur Vertheilung ihrer Güter, und also zur

Auflösung des einzige» Bandes, das sie noch zusam-

men hält, berechtigt. Ohne Zweifel werdet Ihr auch

a, wo gewisse Gemeindcabgaben aus dem Zunftver-
mögen bestritten wurden, einen Theil desselben zudem
Gemeindgttte. so wse zu dem Armenfonds der gesamm-

ten Gemeinde abgeben, und die Vertheilung unter die

inzelnen nicht eher vor sich gehen lassen, bis der

Staat auf diese Weise gegen die Uebernahme neuep

Lasten gesichert ist. Zugleich werdet Ihr bestimmen,
ob diejenigen Zünfte, welche die alleinige Unterstützung

der dürftigen Gcmeindebürgcr besorgen, als dazu be-

ssimms Äbtheilungen einer grössern Gemeinde fort-

dauern, und in welchem Verhältnisse fie gegeit bt'E
leztero stehen sollen.

Republikanischer Gruß.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 17. December.

(Fortsetzung.) ch

5 ir. Alle Fremde und nicht Angesessene, welche
vom Spielen ein Gewerbe machen, und zu diesem
Ende im Lande und an öffentlichen Orten herum-
schweifen würden, sollen über die Grenzen gescbaft,
die Bürger und Angesessene aber die dieses treiben
würden, sollen mit halbjähriger Zuchthausstrafe be-
legt werden.

§ 12. Es soll von keiner richterlichen Gewalt
Klage über Schulden, die im Spielen oder zum Spie-
len ausdrüklich gemacht worden sind, angenommen,
noch darüber Recht gesprochen werden.

§ 14. Das Gese; fodert alle guten Bürger und
besonders alle öffentlichen Beamtete ohne Unterschied
bei ihren Pflichten auf, jede Ueberrretung des gegen-
wärtigen Gesetzes, welche sie wahrnehmen, angehörst-
gem Orte anzuzeigen.

Kilchmann glaubt, es sey zu hoch gespielt,
wann das Gesez gestatte für 4 Franken zu spielen,
er begehrt daher daß nur um 1 Franken gespielt wer-
den dürfe. H über erklärt daß es sehr schwierig ft»
über die Stärke des Spiels etwas festzusetzen, bittet
aber um Vertagung der Berathung. Dieser Antrag
wird angenommen.

Da der Senat den Beschluß über die Friedens-
richter und Friedensgerichte verworfen hat, so fodert
Rcüsiab Verweisimg an die Commission, um nun
blosse Friedensrichter vorzuschlagen. Carrard ist

ganz niedergeschlagen über diese Verwerfung und ist
überzeugt, daß nicht nach andern Grundsätzen, als
denjenigen welche aufgestellt gewesen sind, zwckmassig
gearbeitet werden kann; indessen fodert er Verwei-
snng an eine neue Commission. De sloe s stimmt
Carrard bei, dessen Antrag angenommen und in die
Commission geordnet werden: Fierz, Kilchmann,
Luscher, Iomini und Müller.

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes
Commite.

Grosser Rath, 78 December.
Vizepräsident: Pellegrini.

Marcacci fodert daß in der Nachmittagssi'tzlmg
ein italiänischer Dollmetsch ernannt werde. Pczzi
bezeugt daß er jemand kenne, der unentgeldlich die
Gesetze ins italiänische übersetzen wolle. Marcacci
bemerkt daß es nicht allein um Uebersetznng der Ge-
setze, sondern um Dollmetschung in der Versammlung
selbst zu thnu ist; er beharret also auf seinem Antrag.
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